Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 06/2006

I.

Dolmetscherbeiordnung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version eines Beschlusses des Oberlandesgerichts Frankfurt am Mai vom 07. Februar 2006 – 20 W 24/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Der Beschluss betrifft die Bereitstellung eines Dolmetschers für ein Gespräch des Betroffenen mit seinem neu mandatierten Verfahrensbevollmächtigten. 

Der Beschluss ist zwar nur mit einem Halbsatz begründet worden. Mehr ist allerdings auch bei rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeiten nicht mehr erforderlich, nachdem die Thematik inzwischen durch eine ganze Anzahl von OLG-Entscheidungen ausführlich zumindest im Grundsatz geklärt ist (vgl. hierzu Rundbrief 05/2006 – Seite 21). Aus NRW sind vergleichbare Entscheidungen im Zweifel allerdings nicht zu erwarten, weil dort in den Hafthäusern bereits seit 1996 Beratungsstellen im Sinne des § 3 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes eingerichtet sind und dort auch kostenlos Sprachmittler zur Verfügung gestellt werden. 

Die Entscheidung des OLG Frankfurt/M ist dahin zu verstehen, dass die Bereitstellung aus der Landeskasse für 1 Gespräch gelten soll. 

Die Frage, wie zu verfahren wäre, wenn im Einzelfall mehrere Gespräche erforderlich sein/werden sollten, kann wohl nur nach denselben rechtlichen Kriterien beurteilt werden, die auch für die Bewilligung des Erstgesprächs maßgeblich sind. 

Noch nicht abschliessend geklärt scheint mir, ob und inwieweit die Beiordnung/Bereit-stellung des Dolmetschers Bedürftigkeit voraussetzt.   

II. 

Kleine Sicherungshaft

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 16. Januar 2006 – 34 Wx 172/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung betrifft die Regelung des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG ( kleine Sicherungshaft ). 

Das Gesetz sieht vor, dass der Haftrichter unter den dort genannten Voraussetzungen die Haft anordnen kann, nicht muß. Erforderlich ist also in jedem Einzelfall eine Ermessensentscheidung. 

Im konkreten Fall konnte das OLG nicht feststellen, dass das Landgericht oder das Amtsgericht eine solche Ermessensausübung vorgenommen hatten. Das OLG hat deshalb festgestellt, dass beide Entscheidungen rechtwidrig waren. Eine Zurückverweisung wurde offenbar deshalb nicht in Betracht gezogen, weil die Betroffene inzwischen abgeschoben war. 

Für die Praxis ist wichtig, dass die Ermessensausübung für den Erlass einer rechtmäßigen Anordnung der kleinen Sicherungshaft unerläßlich ist und dass diese Ermessens-ausübung in den schriftlichen Beschlussgründen Niederschlag finden muß. Im konkreten Fall fehlte so etwas vollständig. Wie entschieden wird, wenn den Beschlussgründen zwar eine Ermessensausübung zu entnehmen ist, diese aber rechtsfehlerhaft ist, bleibt abzuwarten.

Den Ausländerbehörden ist im Übrigen anzuraten, bereits im schriftlichen Antrag zur kleinen Sicherungshaft eine Ermessensausübung vorzunehmen (was in manchen Bezirken nicht geschieht), wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, mit den Auslagen des Betroffenen belastet zu werden. Insoweit wird auf die Auslagenentscheidung des OLG verwiesen.

Auch wenn es in der Entscheidung des OLG München nicht darauf ankam, sei an dieser Stelle nochmals an drei Punkte zu § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG erinnert, die noch nicht abschliessend ausdiskutiert sind.

a)  Einmal ist weiterhin diskussionsbedürftig, ob die Regelung tatsächlich angewendet werden kann, wenn keine Ausreisefrist gesetzt ist (vgl. Rundbrief 18/2004).

b)  Die kleine Sicherungshaft darf nur angeordnet werden, wenn feststeht, dass die Abschiebung innerhalb der nächsten 2 Wochen durchgeführt werden kann. Bei der Beantwortung dieser Frage kann der Haftrichter nach diesseitigem Verständnis nicht (wegen angeblicher Rechtswegspaltung) bestimmte Punkte ausblenden, sondern muß feststellen, ob die Abschiebung bei rechtmäßigem Vorgehen der Ausländerbehörde möglich und zulässig ist oder nicht. Das ist jedenfalls der Gesetzeswortlaut. Verbleiben Zweifel, scheidet die 2-Wochen-Haft aus. Ausführlich hierzu Rundbrief 01/2005 (dort Seiten 2 

bis 4).  

c) Es bestehen weiterhin unterschiedliche Auffassungen darüber, ob und inwieweit die Frage der Entziehungsabsicht im Rahmen des § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG zu prüfen und aufzuklären ist. Dabei dürfte schon aus verfassungsrechtlichen Gründen Sicherungshaft ausgeschlossen sein, wenn sich der konkret Betroffene der Abschiebung offensichtlich nicht entziehen will, weil dann die Haft nicht erforderlich ist. Um dies zu klären, muß auch im Verfahren zur kleinen Sicherungshaft die Frage der Entziehungsabsicht thematisiert und notfalls ausermittelt werden werden. Im einzelnen sind die Dinge aber streitig.  Bislang wurde aber nicht hinreichend beachtet, dass sich auch das Hanseat. OLG Hamburg in seiner Entscheidung vom 03.02.2004 - 2 Wx 128/02 – im Anhang zum Kommentar – zu dieser Frage eindeutig positioniert hat, indem dort folgendes ausgeführt ist: 
"Auch im Rahmen von § 57 Abs. 2 Satz 2 ist daher Voraussetzung einer Haftanordnung, die Annahme einer wesentlichen Erschwerung oder Vereitelung der Abschiebung aufgrund konkreter Umstände im zu beurteilenden Einzelfall, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit begründen, gerade diese Betroffene würde sich ohne die Inhaftierung der Abschiebung entziehen."
III.

Zur vollziehbaren Ausreisepflicht als Voraussetzung der Sicherungshaft             (hier: Zustellungsmangel )

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle vom 09. Dezember 2005 – 22 W 85/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Das OLG hat festgestellt, dass die Sicherungshaft von Anfang an rechtwidrig gewesen ist, weil der Betroffene nicht vollziehbar ausreisepflichtig war. Die dem Betroffenen erteilte Aufenthaltserlaubnis war nicht wirksam widerrufen worden (Zustellungsmangel).

Dass bei jeder Sicherungshaftanordnung die vollziehbare Ausreisepflicht durch das Haftgericht eigenständig zu prüfen ist, dürfte wohl inzwischen allgemeine Auffassung sein. 

Düsseldorf, den  28. Februar 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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